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Â 

Sozialgericht DÃ¼sseldorf

Â 

Â 

Az.: S 51 KA 218/18

Â 

Â 

Â 

VerkÃ¼ndet am: 04.03.2024
Â 
Â 
als Urkundsbeamter
der GeschÃ¤ftsstelle 

Â 

Â 

Im Namen des Volkes

Â 

Urteil

Â 

In dem Rechtsstreit

Â 

Â 

KlÃ¤gerin

gegen

Beklagter

Â 

Beigeladene

Â 

Â 
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hat die 51. Kammer des Sozialgerichts DÃ¼sseldorf auf die mÃ¼ndliche
Verhandlung vom 04.03.2024 durch den Vorsitzenden, den Richter am Sozialgericht
â�¦â�¦ sowie die ehrenamtliche Richterin â�¦â�¦ und die ehrenamtliche Richterin
â�¦â�¦ fÃ¼r Recht erkannt:

Â 

Â 

Die Klage wird abgewiesen.

Â 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der Kosten
der Beigeladenen.

Â 

Â 

Â 

Tatbestand:

Â 

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Nachbesetzung eines vertragsÃ¤rztlichen
Angestelltensitzes.

Â 

Die KlÃ¤gerin ist FachÃ¤rztin fÃ¼r Diagnostische Radiologie. Sie war seit dem
01.07.1991 in â�¦â�¦ in Gemeinschaftspraxen mit wechselnder Beteiligung zur
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung zugelassen.

Â 

Die KlÃ¤gerin und Herrn Dr. â�¦â�¦ waren zunÃ¤chst als
BerufsausÃ¼bungsgemeinschaft (BAG) tÃ¤tig. Mit Beschluss des
Zulassungsausschusses fÃ¼r Ã�rzte DÃ¼sseldorf â�� Kammer I â�� vom
14.12.2011 wurde festgestellt, dass die BAG von der KlÃ¤gerin und Dr. â�¦â�¦ zum
31.12.2011 ende. Mit Beschluss vom selben Tage gab der Zulassungsausschuss
dem Antrag der KlÃ¤gerin auf Genehmigung zur Anstellung von Herrn Dr. â�¦â�¦ mit
einer wÃ¶chentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden (Anrechnungsfaktor 1,0) in der
Vertragsarztpraxis der KlÃ¤gerin zum 01.01.2012 statt. Die KlÃ¤gerin habe die
Genehmigung der BeschÃ¤ftigung beantragt, die Voraussetzungen fÃ¼r eine
Genehmigung lÃ¤gen vor.
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Â 

Die KlÃ¤gerin widersprach der Entscheidung zur Feststellung der Beendigung der
BAG zum 31.12.2011. Die KlÃ¤gerin nahm an der Sitzung der Beklagten am
24.05.2012 teil. In der Niederschrift der Sitzung wurde vermerkt, dass die KlÃ¤gerin
den Widerspruch gegen die Entscheidung des Zulassungsausschusses vom
14.12.2011 fÃ¼r erledigt erklÃ¤rt habe. Sie habe vorgetragen, dass ab dem
01.01.2012 Dr. â�¦â�¦ als Angestellter fÃ¼r die KlÃ¤gerin tÃ¤tig sei. Da die
Beigeladene zu 7) ihre Honorare einbehalten habe, habe sie Dr. â�¦â�¦ kein Gehalt
zahlen kÃ¶nnen. Deswegen habe Dr. â�¦â�¦ zum 31.03.2012 gekÃ¼ndigt.

Â 

Die Beigeladene zu 7) beantragte unter dem 27.02.2012 die Entziehung der
vertragsÃ¤rztlichen Zulassung der KlÃ¤gerin, da diese ihre vertragsÃ¤rztlichen
Pflichten grÃ¶blich verletzt habe. Mit Beschluss vom 12.11.2012 entzog der
Zulassungsausschuss der KlÃ¤gerin ihre vertragsÃ¤rztliche Zulassung. Dagegen
erhob die KlÃ¤gerin Widerspruch. Mit Bescheid vom 25.04.2013 wies der Beklagte
den Widerspruch gegen die Entziehung der vertragsÃ¤rztlichen Zulassung der
KlÃ¤gerin und die Ablehnung des Ruhens der Zulassung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ck,
wogegen die KlÃ¤gerin Klage erhob, die unter dem Az. S 14 KA 208/13 gefÃ¼hrt
wird. BezÃ¼glich der Entziehung der Zulassung wurde zugleich die sofortige
Vollziehung angeordnet. Ein sozialgerichtliches Eilverfahren gegen die Anordnung
der sofortigen Vollziehung unter dem Az. S 14 KA 207/13 ER sowie die dagegen
gerichtete Beschwerde beim Landessozialgericht NRW unter dem Az. L 11 KA 76/13
B ER blieben erfolglos.

Â 

Mit Schreiben vom 14.11.2012, eingegangen beim Zulassungsausschuss fÃ¼r
Ã�rzte DÃ¼sseldorf am 20.11.2012, beantragte die KlÃ¤gerin die BeschÃ¤ftigung
von Dr. â�¦â�¦im Rahmen der Nachbesetzung des Angestelltensitzes von Dr. â�¦â�¦.

Â 

Mit Beschluss vom 25.04.2013 lehnte der Zulassungsausschuss fÃ¼r Ã�rzte
DÃ¼sseldorf den Antrag der KlÃ¤gerin auf Genehmigung zur Anstellung von Dr.
â�¦â�¦ ab. Die Beendigung der TÃ¤tigkeit von Dr. â�¦â�¦ sei zum 31.03.2012 erfolgt.
Die Nachbesetzungsfrist von sechs Monaten sei im November 2012 bereits
abgelaufen gewesen. Zudem sei die Zulassung der KlÃ¤gerin wirksam entzogen
worden. Den dagegen erhobenen Widerspruch wies der Beklagte mit Bescheid vom
10.10.2013 zurÃ¼ck. Der Nachbesetzungsantrag sei verfristet gewesen. Die
KlÃ¤gerin habe zudem ihren Zulassungsstatus verloren.

Â 

Dagegen hat die KlÃ¤gerin am 14.11.2013 Klage erhoben.
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Â 

Ã�ber das VermÃ¶gen der KlÃ¤gerin wurde eine Insolvenzverfahren erÃ¶ffnet. Die
KlÃ¤gerin war seit dem 25.04.2016 arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Der Praxisbetrieb
wurde zum 31.05.2016 eingestellt. Zu der geplanten Wiederaufnahme der
TÃ¤tigkeit sei es bisher nicht gekommen. Das Insolvenzverfahren wurde
zwischenzeitlich beendet.

Â 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt vor, dass ein Anspruch auf Genehmigung der Anstellung trotz
der wirksamen Zulassungsentziehung bestehe. Sollte die KlÃ¤gerin im Verfahren
gegen die Zulassungsentziehung erfolgreich sein, so wÃ¤re sie bei erfolgter
Genehmigung unmittelbar in der Lage, ihre eigene TÃ¤tigkeit und die ihres
Angestellten aufzunehmen. Die Sechsmonatsfrist gelte nur fÃ¼r Medizinische
Versorgungszentren (MVZ).

Â 

Die KlÃ¤gerin hat zunÃ¤chst beantragt,

Â 

den Beschluss vom 25.04.13 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10.10.13
aufzuheben und den Beklagten anzuweisen, die KlÃ¤gerin unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden, mithin die beantragte Anstellung
von Dr. â�¦â�¦ zu genehmigen.

Â 

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt weiter vor, dass die zum 01.10.2010 genehmigte BAG Dres.
â�¦â�¦ erst zum 30.06.2012 beendet worden sei, da Dr. â�¦â�¦ mit Wirkung zum
31.03.2012 den Verzicht erklÃ¤rt habe. Dr. â�¦â�¦ sollte als angestellter Arzt zum
01.07.2012 den vakanten Vertragsarztsitz besetzen. Dr. â�¦â�¦ stehe nicht mehr zur
VerfÃ¼gung. Ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse bestehe im Hinblick auf die
Geltendmachung von SchadensersatzansprÃ¼chen. Dr. â�¦â�¦ habe seine
Ã¤rztliche TÃ¤tigkeit erst zum 30.06.2012 beendet.

Â 

Die KlÃ¤ger hat ihren Klageantrag umgestellt und beantragt nunmehr,

Â 

festzustellen, dass der Beschluss vom 25.04.2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 10.10.2013 rechtswidrig gewesen ist.

Â 
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Die Beklagte beantragt,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Klage abzuweisen.

Â 

Die Beklagte trÃ¤gt vor, dass die Nachbesetzungsfrist versÃ¤umt worden sei. Diese
gelte nicht nur fÃ¼r das Nachbesetzungsverfahren bei MVZ, sondern auch im
Ã�brigen. AuÃ�erdem sei der KlÃ¤gerin die Zulassung entzogen worden. Diese
Entscheidung sei zwar nicht bestandskrÃ¤ftig, gleichwohl wirke sie wegen der
Anordnung der sofortigen Vollziehung. Ohne wirksame Zulassung sei ihr die
Anstellung eines anderen Arztes verwehrt.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der
Gerichtsakte und der Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Â 

Die Klage ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet.

Â 

Das Klagebegehren wurde zunÃ¤chst zutreffend als Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage verfolgt und wird nunmehr in zulÃ¤ssigerweise als
Fortsetzungsfeststellungsklage weiterverfolgt.

Â 

Hat sich ein Verwaltungsakt durch ZurÃ¼cknahme oder anders erledigt, so spricht
das Gericht auf Antrag durch Urteil gem. Â§ 131 Abs. 1 Satz 3 SGG aus, dass der
Verwaltungsakt rechtswidrig ist, wenn der KlÃ¤ger ein berechtigtes Interesse an
dieser Feststellung hat.

Â 

MaÃ�geblich ist der Bescheid vom 10.10.2013, da der Bescheid der Beklagten als
alleiniger Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens gilt (vgl. Bundessozialgericht
(BSG), Urteil vom 13. Mai 2020Â â�� B 6 KA 11/19 RÂ â��Rn. 15 m.w.N.), nicht der
Bescheid des Zulassungsausschusses.

Â 

Der angegriffene Bescheid hat sich erledigt, so dass die
Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft ist. Herr Dr. â�¦â�¦ steht fÃ¼r eine
Anstellung nicht mehr zur VerfÃ¼gung, so dass das ursprÃ¼ngliche Klagebegehr
auf Genehmigung der Anstellung von Dr. â�¦â�¦ nicht mehr erreicht werden kann.
Die Stellung des Antrags auf Genehmigung der Anstellung ist personengebunden,
so dass eine Umstellung im spÃ¤teren Verlauf auf andere Personen grundsÃ¤tzlich
ausgeschlossen ist (vgl. BSG, Urteil vom 11. Oktober 2017Â â�� B 6 KA 27/16 R
Â â�� Rn. 54).

Â 

Die KlÃ¤gerin hat auch ein berechtigtes Interesse an der Feststellung. Ein
Fortsetzungsfeststellungsinteresse ist hier anzunehmen, da die KlÃ¤gerin einen
Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte geltend machen mÃ¶chte, der nicht
von vornherein als gÃ¤nzlich ausgeschlossen angesehen werden kann.

Â 

Die Klage ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Der angegriffene Verwaltungsakt war
rechtmÃ¤Ã�ig, die KlÃ¤gerin hatte keinen Anspruch auf Genehmigung der
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Anstellung von Dr. â�¦â�¦.

Â 

Nach Â§ 32b der Zulassungsverordnung fÃ¼r VertragsÃ¤rzte (Ã�rzte-ZV) kann der
Vertragsarzt Ã�rzte nach MaÃ�gabe des Â§ 95 Abs. 9 und 9a des FÃ¼nften Buches
Sozialgesetzbuch anstellen. Die Anstellung bedarf der Genehmigung des
Zulassungsausschusses. Die BeschÃ¤ftigung eines Vertreters fÃ¼r einen
angestellten Arzt ist zulÃ¤ssig; Â§Â 32 AbsatzÂ 1 und 4 gilt entsprechend. Die
BeschÃ¤ftigung eines Vertreters fÃ¼r einen angestellten Arzt ist fÃ¼r die Dauer
von sechs Monaten zulÃ¤ssig, wenn der angestellte Arzt freigestellt ist oder das
AnstellungsverhÃ¤ltnis durch Tod, KÃ¼ndigung oder andere GrÃ¼nde beendet ist.
Nach Â§ 95 Abs. 9 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch â�� Gesetzliche
Krankenversicherung (SGB 5) kann der Vertragsarzt mit Genehmigung des
Zulassungsausschusses Ã�rzte, die in das Arztregister eingetragen sind, anstellen,
sofern fÃ¼r die Arztgruppe, der der anzustellende Arzt angehÃ¶rt, keine
ZulassungsbeschrÃ¤nkungen angeordnet sind und der Anstellung keine
Festlegungen nach Â§Â 101 AbsatzÂ 1 SatzÂ 8 entgegenstehen; hiervon
abweichend ist eine Anstellungsgenehmigung trotz einer angeordneten
ZulassungsbeschrÃ¤nkung zu erteilen, wenn mit der Anstellung Festlegungen nach
Â§Â 101 AbsatzÂ 1 SatzÂ 8 befolgt werden. Sind ZulassungsbeschrÃ¤nkungen
angeordnet, gilt SatzÂ 1 mit der MaÃ�gabe, dass die Voraussetzungen des Â§Â 101
Abs.Â 1 SatzÂ 1 Nr.Â 5 erfÃ¼llt sein mÃ¼ssen. Das NÃ¤here zu der Anstellung von
Ã�rzten bei VertragsÃ¤rzten bestimmen die Zulassungsverordnungen. AbsatzÂ 5
gilt entsprechend. Nach Â§ 103 Abs. 4b Satz 5 SGB 5 ist die Nachbesetzung der
Stelle eines nach Â§Â 95 Abs.Â 9 SatzÂ 1 angestellten Arztes mÃ¶glich, auch wenn
ZulassungsbeschrÃ¤nkungen angeordnet sind. Allerdings besteht das
Nachbesetzungsrecht nicht unbegrenzt. FÃ¼r AnstellungsverhÃ¤ltnisse in
Medizinischen Versorgungszentren ist das BSG davon ausgegangen, dass das
Nachbesetzungsrecht grundsÃ¤tzlich fÃ¼r die Dauer von sechs Monaten besteht
(BSG, Urteil vom 19. Oktober 2011 â�� B 6 KA 23/11 R â�� Rn. 23ff.; BSG, Beschluss
vom 14. Mai 2014 â�� B 6 KA 67/13 B â�� Rn. 9; BSG, Urteil vom 4. November 2021
â�� B 6 KA 13/20 R â�� Rn. 339) Eine Zeitspanne von grundsÃ¤tzlich sechs
Monaten ist auch im Falle eines anstellenden Vertragsarztes anzuwenden,
normativer AnknÃ¼pfungspunkt fÃ¼r die Frist ist in diesem Fall Â§Â 32b Abs.Â 6
SatzÂ 2 Ã�rzte-ZV (Landessozialgericht fÃ¼r das Land Nordrhein-Westfalen (LSG
NRW), Urteil vom 11. Mai 2022Â â�� L 11 KA 17/20Â â��, Rn. 78ff. m.w.N.). Danach
ist die BeschÃ¤ftigung eines Vertreters fÃ¼r einen angestellten Arzt fÃ¼r die Dauer
von sechs Monaten zulÃ¤ssig, wenn der angestellte Arzt freigestellt oder das
AnstellungsverhÃ¤ltnisses durch Tod, KÃ¼ndigung oder andere GrÃ¼nde beendet
ist.

Â 

Â 

Es kann offenbleiben, ob die KlÃ¤gerin die Frist fÃ¼r die Nachbesetzung
eingehalten hat. Der wechselnde Vortrag der KlÃ¤gerin im Hinblick auf den
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Beendigungszeitpunkt der Ã¤rztlichen TÃ¤tigkeit von Dr. â�¦â�¦ bei der KlÃ¤gerin ist
unerheblich und bedarf daher keiner weitergehenden PrÃ¼fung. Denn schon die
Ã¼brigen Voraussetzungen einer Anstellungsgenehmigung liegen nicht vor.

Â 

Die KlÃ¤gerin hatte zum Zeitpunkt der streitigen Entscheidung der Beklagten vom
10.10.2013 keinen wirksamen Zulassungsstatus als VertragsÃ¤rztin mehr.

Â 

Â§ 32b Ã�rzte-ZV und auch Â§ 95 Abs. 9 SGB V setzen einen vertragsarztrechtlichen
Status des anstellenden Arztes voraus.

Â 

Das Recht zur Anstellung ist Ausfluss des vertragsarztrechtlichen Status des
Vertragsarztes; er darf seine vertragsÃ¤rztliche Praxis nach MaÃ�gabe der die
Anstellung regelnden Vorschriften vergrÃ¶Ã�ern (vgl. BSG v. 30.09.2020 â�� 
BÂ 6Â KAÂ 18/19Â R â�� Rn.Â 17). Â§Â 95 Abs.Â 9 und 9a SGBÂ V modifizieren den
Grundsatz der persÃ¶nlichen Leistungserbringung (Pawlita in: Schlegel/Voelzke,
jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§Â 95 SGB V, Rn. 1274). Zur Ã�bereinstimmung mit dem
Grundsatz der persÃ¶nlichen Leistungserbringung rechnen die
BundesmantelvertrÃ¤ge die Leistungen Dritter dem anstellenden Vertragsarzt als
eigene Leistung zu. PersÃ¶nliche Leistungen sind auch Ã¤rztliche Leistungen durch
genehmigte Assistenten und angestellte Ã�rzte gemÃ¤Ã� Â§Â 32b Ã�rzte-ZV,
soweit sie dem Praxisinhaber als Eigenleistungen zugeordnet werden kÃ¶nnen.
Dem Praxisinhaber werden die Ã¤rztlichen selbstÃ¤ndigen Leistungen des
angestellten Arztes zugerechnet, auch wenn sie in der BetriebsstÃ¤tte oder
NebenbetriebsstÃ¤tte der Praxis in Abwesenheit des Vertragsarztes erbracht
werden. Dasselbe gilt fÃ¼r fachÃ¤rztliche Leistungen eines angestellten Arztes
eines anderen Fachgebiets, auch wenn der Praxisinhaber sie nicht selbst
miterbracht oder beaufsichtigt hat. PersÃ¶nliche Leistungen sind ferner
Hilfeleistungen nichtÃ¤rztlicher Mitarbeiter, die der an der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung teilnehmende Arzt, ein angestellter Arzt oder ein genehmigter Assistent
anordnet und fachlich Ã¼berwacht, wenn der nichtÃ¤rztliche Mitarbeiter zur
Erbringung der jeweiligen Hilfeleistung qualifiziert (Pawlita in: Schlegel/Voelzke,
jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§Â 95 SGB V, Rn. 1276 m.w.N.).

Â 

Â 

Â 

Daher muss die Genehmigung einer Anstellung ohne eigenen vertragsÃ¤rztlichen
Status ausgeschlossen sein. Der Status der angestellten Ã�rzte im MVZ ist stets von
dem des zugelassenen MVZ abgeleitet (BSG, Urteil vom 11. Oktober 2017Â â�� B 6
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KA 27/16 RÂ -, Rn. 28), nichts Anderes kann fÃ¼r den Status der angestellten
Ã�rzte bei anstellenden VertragsÃ¤rzten gelten. Dementsprechend wÃ¤re auch ein
Antrag auf (RÃ¼ck-)Umwandlung in einen Zulassungsstatus verspÃ¤tet, wenn
schon dieÂ ZulassungÂ des Vertragsarztes bzw. des MVZ, bei dem der Arzt
angestellt istÂ â��Â nicht mehrÂ besteht, denn dann hat auch
dieÂ Anstellungsgenehmigung keine WirksamkeitÂ mehr, diese erlischt (Clemens in:
Schallen, Zulassungsverordnung, Â§ 32b XIII. Beendigung der
Anstellungsgenehmigung, Rn. 105).

Â 

Die Zulassung der KlÃ¤gerin als VertragsÃ¤rztin wurde entzogen. Die Entziehung ist
nicht bestandskrÃ¤ftig. Gleichwohl fehlt es der KlÃ¤gerin an einem
Zulassungsstatus, da die sofortige Vollziehung der Zulassungsentziehung gem. Â§
86a Abs. 2 Nr. 5 SGG mit Bescheid vom 25.04.2013 angeordnet wurde.

Â 

Widerspruch und Anfechtungsklage haben grundsÃ¤tzlich nach Â§ 86a Abs. 1 SGG
aufschiebende Wirkung. Das gilt auch bei rechtsgestaltenden und feststellenden
Verwaltungsakten sowie bei Verwaltungsakten mit Drittwirkung. Das bedeutet, dass
bei feststellenden und gestaltenden Verwaltungsakten die BehÃ¶rde weiter nach
der Sach- und Rechtslage vor Erlass des angefochtenen Verwaltungsaktes verfahren
und den BÃ¼rger vorlÃ¤ufig so behandeln muss, als sei der Verwaltungsakt nicht
erlassen worden (Richter in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl., Â§Â 86a SGG
(Stand: 15.06.2022), Rn. 23). Die aufschiebende Wirkung entfÃ¤llt jedoch gem. Â§
86a Abs. 2 Nr. 5 SGG in FÃ¤llen, in denen die sofortige Vollziehung im Ã¶ffentlichen
Interesse oder im Ã¼berwiegenden Interesse eines Beteiligten ist und die Stelle, die
den Verwaltungsakt erlassen oder Ã¼ber den Widerspruch zu entscheiden hat, die
sofortige Vollziehung mit schriftlicher BegrÃ¼ndung des besonderen Interesses an
der sofortigen Vollziehung anordnet. Die Anordnung erfolgte, das dagegen
gefÃ¼hrte Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes blieb erfolglos, sodass die
Anordnung der sofortigen Vollziehung wirksam blieb.

Â 

Ein vertragsÃ¤rztlicher Status kann nicht rÃ¼ckwirkend zuerkannt oder aberkannt
werden, sondern im vertragsÃ¤rztlichen System â��muss zu jedem Zeitpunkt klar
sein, welcher Arzt Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen (KKn) zu deren
Lasten behandeln und Leistungen verordnen darf und ob insoweit ein Anspruch des
Arztes besteht, wegen der von ihm erbrachten Leistungen an der Verteilung des
Honorars durch die KÃ�V beteiligt zu werdenâ��. Status-Erteilungen und
-Aufhebungen wirken nur ex nunc und nicht ex tunc. Wie sich aus der
Rechtsprechung ergibt, gilt dieser allgemeine Grundsatz nicht nur fÃ¼r den Status
selbst, sondern auch fÃ¼r die im Zusammenhang mit einem Status stehende
aufschiebende Wirkung und deren Fortfall durch Einlegung von Rechtsbehelfen und
Anordnungen der sofortigen Vollziehung (vgl. BSG, Beschluss vom 5. Juni 2013Â â��
B 6 KA 4/13 BÂ â��, Rn. 10f. m.w.N.).
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Â 

Folge davon ist, dass die seit Bekanntgabe der Anordnung der sofortigen
Vollziehung vom 15.04.2013 bestehende Rechtsposition der KlÃ¤gerin die ist, die
sich aus dem Entziehungsbescheid ergibt. Dementsprechend darf sie seit
Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht mehr vertragsÃ¤rztlich tÃ¤tig sein und
dementsprechend dÃ¼rfte sie auch nicht ihre vertragsÃ¤rztliche Praxis durch
Anstellung eines Arztes vergrÃ¶Ã�ern.

Â 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a Abs. 1 SGG in Verbindung mit Â§Â§ 154
Abs. 1, 162 Abs. 1 VwGO. Die KlÃ¤gerin hat die Kosten zu tragen, da sie mit ihrer
Klage unterlag. GrÃ¼nde, die eine ErstattungsfÃ¤higkeit der Kosten der
Beigeladenen aus BilligkeitsgrÃ¼nden gem. Â§ 162 Abs. 3 VwGO rechtfertigen, sind
nicht ersichtlich.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 
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Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Rechtsmittelbelehrung:

Â 

Dieses Urteil kann mit der Berufung angefochten werden.

Â 

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim

Â 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, ZweigertstraÃ�e 54, 45130
Essen

Â 

schriftlich oder mÃ¼ndlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
GeschÃ¤ftsstelle einzulegen.

Â 

Die Berufungsfrist ist auch gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Frist bei dem

Â 
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Sozialgericht DÃ¼sseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 21, 40227 DÃ¼sseldorf

Â 

schriftlich oder mÃ¼ndlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der
GeschÃ¤ftsstelle eingelegt wird.

Â 

Die Berufungsschrift muss bis zum Ablauf der Frist bei einem der vorgenannten
Gerichte eingegangen sein. Sie soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen
bestimmten Antrag enthalten und die zur BegrÃ¼ndung dienenden Tatsachen und
Beweismittel angeben.

Â 

Die elektronische Form wird durch Ã�bermittlung eines elektronischen Dokuments
gewahrt, das fÃ¼r die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

Â 

â�� von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist und Ã¼ber
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) eingereicht wird oder

Â 

â�� von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Ã�bermittlungsweg gem. Â§ 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.

Â 

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und
zur qualifizierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung Ã¼ber
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und
Ã¼ber das besondere elektronische BehÃ¶rdenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung â�� ERVV) in der jeweils gÃ¼ltigen Fassung. Ã�ber das
Justizportal des Bundes und der LÃ¤nder (www.justiz.de) kÃ¶nnen nÃ¤here
Informationen abgerufen werden.

Â 

ZusÃ¤tzlich wird darauf hingewiesen, dass einem Beteiligten auf seinen Antrag fÃ¼r
das Verfahren vor dem Landessozialgericht unter bestimmten Voraussetzungen
Prozesskostenhilfe bewilligt werden kann.

Â 

Gegen das Urteil steht den Beteiligten die Revision zum Bundessozialgericht unter
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Ã�bergehung der Berufungsinstanz zu, wenn der Gegner schriftlich zustimmt und
wenn sie von dem Sozialgericht auf Antrag durch Beschluss zugelassen wird. Der
Antrag auf Zulassung der Revision ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Urteils bei dem Sozialgericht DÃ¼sseldorf schriftlich zu stellen. Die Zustimmung des
Gegners ist dem Antrag beizufÃ¼gen.

Â 

Lehnt das Sozialgericht den Antrag auf Zulassung der Revision durch Beschluss ab,
so beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung der Lauf der Berufungsfrist von
neuem, sofern der Antrag auf Zulassung der Revision in der gesetzlichen Form und
Frist gestellt und die ZustimmungserklÃ¤rung des Gegners beigefÃ¼gt war.

Â 

Die Einlegung der Revision und die Zustimmung des Gegners gelten als Verzicht auf
die Berufung, wenn das Sozialgericht die Revision zugelassen hat.

Â 

Schriftlich einzureichende AntrÃ¤ge und ErklÃ¤rungen, die durch einen
Rechtsanwalt, durch eine BehÃ¶rde oder durch eine juristische Person des
Ã¶ffentlichen Rechts einschlieÃ�lich der von ihr zur ErfÃ¼llung ihrer Ã¶ffentlichen
Aufgaben gebildeten ZusammenschlÃ¼sse eingereicht werden, sind als
elektronisches Dokument zu Ã¼bermitteln. Ist dies aus technischen GrÃ¼nden
vorÃ¼bergehend nicht mÃ¶glich, bleibt die Ã�bermittlung nach den allgemeinen
Vorschriften zulÃ¤ssig. Die vorÃ¼bergehende UnmÃ¶glichkeit ist bei der
Ersatzeinreichung oder unverzÃ¼glich danach glaubhaft zu machen; auf
Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. Gleiches gilt fÃ¼r die
nach dem Sozialgerichtsgesetz vertretungsberechtigten Personen, fÃ¼r die ein
sicherer Ã�bermittlungsweg nach Â§ 65a Abs. 4 Nr. 2 SGG zur VerfÃ¼gung steht (Â§
65d SGG).

Â 

Â 

Â 

Â 

Erstellt am: 04.06.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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